
Freitag, 4. Juni 2021  Nummer 6

Mitteilungsblatt
Markt Remlingen

 

Fotos: Katharina VogelFoFoF ttototos:s:s: KKKKK tatatathhhhahaha iiiriririnanana VVVVVogogog lllelelel

Biotop 
am alten Schwimmbad 

in Remlingen

Biotop 
am alten Schwimmbad 

in Remlingen



2  Mitteilungsblatt Markt Remlingen   Juni 2021

Informationen des Marktes Remlingen

Impressum
Das Mitteilungsblatt des Marktes Remlingen erscheint monatlich 
jeweils am 1. Freitag und wird kostenlos an alle erreichbaren 
Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.

Herausgeber: MaGeTA-Verlag, Maria Geyer (v.i.S.d.P.)
Mittlerer Dallenbergweg 19,  97082 Würzburg 
im Auftrag des Marktes Remlingen

Verantwortlich für den gemeindlichen Teil ist der 1. Bürgermeister,
Veröff entlichungen der Vereine liegen in deren eigener Verantwortung.

Grafi k, Layout und Anzeigenbetreuung: Iris & Ronja Mende, 
Tel. 0176 - 577 209 40, E-Mail:  anzeigen@mageta-verlag.de 

Private Kleinanzeigen, Dank- und Familienanzeigen: 
VGem Helmstadt, Frau Sporn, Tel. 09369 9079-13, 
E-Mail:  marianne.sporn@vgem-helmstadt.bayern.de 
Internet: www.vghelmstadt-mageta.de

Zu veröff entlichende Artikel: schicken Sie bitte per Post 
(nicht per Fax!) oder per E-Mail als Word-Datei, bzw. Text-Datei 
(ohne jegliche Formatierung) an die VGem Helmstadt, 
Im Kies 8, 97264 Helmstadt, z.Hd. Frau Sporn, Tel. 09369 9079-13, 
E-Mail:  marianne.sporn@vgem-helmstadt.bayern.de 
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Belegexemplare der aktuellen Ausgabe können in der Verwaltungs-
gemeinschaft Helmstadt abgeholt werden.  Auf Wunsch werden 
Belegexemplare gegen Gebühr von 3,- Euro zugesandt.

Alle Informationen, Mediadaten und Erscheinungstermine 
unter www.mageta-verlag.de

Das nächste Gemeindeblatt erscheint 
am Freitag, den 4. Juni 2021.

Redaktionsschluss:  Mittwoch, 19. Mai 2021

Abfallentsorgung

Restmüll:   Mi. 16. Juni und Mi. 30. Juni

Bioabfall: Mi. 9. und Mi. 23. Juni

Gelbe Tonne: Fr. 18. Juni

Blaue Papiertonne:  Mi. 9. Juni

Problemmüll: Sa. 26. Juni
 (9-12 Uhr am Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen)

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, Mittlere Stämmig 7
– auch Elektroschrott

und Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn

Dienstag  von 9:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch  von 7:00 – 12:00 Uhr

Donnerstag  von 9:00 – 18:00 Uhr

Freitag  von 9:00 – 18:00 Uhr

Samstag  von 9:00 – 14:00 Uhr

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt bietet derzeit einen 
„kontaktarmen Dienstbetrieb“ an. In diesem Rahmen werden wir 
unsere Aufgaben vollumfänglich, unter der Maßgabe einer weitge-
henden Reduzierung von persönlichen Kontakten, wahrnehmen.

Sofern eine persönliche Vorsprache notwendig ist, kann dies 
nur nach Vereinbarung eines Termins erfolgen. Dieser kann mit 
den zuständigen Mitarbeitern telefonisch oder per Mail verein-
bart werden.

Der Zugang ins VGem-Gebäude ist nur in kontrollierter Form mög-
lich, d.h. unsere Mitarbeiter werden Sie zum Zeitpunkt Ihres Termins 
am Eingang abholen.

Das Betreten des VGem-Gebäudes setzt voraus, dass eine Mund-Nasen-
bedeckung, eine sogenannte „Community-Maske“, getragen wird.

Ferner sind die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel 
zu desinfi zieren und die vorbereitete schriftliche Erklärung zur Not-
wendigkeit des Besuchs ist auszufüllen.

Wir wollen mit diesen Maßnahmen den Gesundheits- und Arbeits-
schutz für die Mitarbeiter, aber auch für die Besucher gewährleisten. 

Bitte nutzen Sie die vorhandenen Kommunikationstechniken, um 
mit uns in Kontakt zu treten: 

über E-Mail poststelle@vgem-helmstadt.bayern.de, 
per Telefon 09369-90 79-0 oder 
auch über das Bürgerserviceportal auf unserer Homepage 
www.vgem-helmstadt.de.

Wir bitten Sie weiterhin um Ihr Verständnis.

Diese Maßgaben beziehen sich auf den gegenwärtigen 
Zeitpunkt. Sollten sich Änderungen in der Rechtsprechung 
ergeben, werden die Richtlinien angepasst.

Öff nungszeiten der VGem Helmstadt
Im Kies 8, 97264 Helmstadt 

 09369 9079-0 (Vermittlung)
poststelle@vgem-helmstadt.bayern.de

Öff nungszeiten nach Vereinbarung 
Montag bis Freitag   8.30 – 12.00 Uhr
Montag und Mittwoch 13.30 – 15.30 Uhr
Donnerstag:  13.30 – 18.00 Uhr

Achtung:
Terminvereinbarung z. Zt. zwingend erforderlich (s.u.)

Die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt 
ist am  Freitag, 4. Juni, geschlossen.

Nutzen Sie unsere Online-Dienste im Internet.
www.vgem-helmstadt.de 



Mitteilungsblatt Markt Remlingen   Juni 2021 3

Informationen des Marktes Remlingen

Gemeindebücherei 
Remlingen

Öff nungsregelung
Inzidenzwert unter 50
Öff nungszeiten: Di 15 – 17 Uhr        Do 17 – 19 Uhr

Inzidenzwert 50 – 100
Abholservice, d. h.: Anmeldung bei Aumüller Tel. 737

 Abholung nach Absprache Di o. Do

Inzidenzwert über 100
  Die Bücherei ist geschlossen!

Geltende Hygienemaßnahmen sind zu beachten!

Ingrid Aumüller

Tel. 2315       Fax: 2515
E-Mail: bgmremlingen@vgem-helmstadt.bayern.de

und     rathaus@remlingen.de

Achtung: Aufgrund der aktuellen Fallzahlen fi n-
den die öff entlichen Sprechstunden wieder

im Rathaus statt.

Bürgermeister-Sprechstunde:
Montag und Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr

Frau Vogel:  Di. und Do. von 9.00 bis 11.00 Uhr
Außerdem am 

Sa., 5. Juni . Sa., 19. Juni und Sa., 26. Juni

Besuchen Sie uns auch unter: www.remlingen.de

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Rathaus Remlingen

Liebe Remlinger Mitbürger,

kostenlose FFP2-Masken werden für pfl egende Angehörige 
und Bedürftige durch den Freistaat Bayern bereitgestellt, die 
Ausgabe erfolgt nach folgenden Kriterien:

- Vorlage des Schreibens der Pfl egekasse mit Feststellung 
des Pfl egegrades der bzw. des Pfl egebedürftigen 
als Nachweis der Bezugsberechtigung,

- jeweils drei Schutzmasken an die Hauptpfl egeperson

Die Abholung ist im Rathaus nur nach tel. Terminvereinbarung 
am Dienstag und Donnerstag während der Öff nungszeiten 
unter Tel. Nr. 2315 möglich, da das Rathaus nicht immer 
besetzt ist.
Abgabe solange der Vorrat reicht.

Euer Bürgermeister

Günter Schumacher

Kostenlose FFP2-Masken

Aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 4. Mai 2021

Antrag der Evang.-Luth. Kirchengemeinde auf 
Kostenübernahme der Ausstattungsgegenstände 
für die zusätzliche Regelgruppe in der ehem. Schule

Mit Schreiben vom 07.04.2021 beantragt die Evang.-Luth. Kir-
chengemeinde die Anschaff ungskosten für die notwendigen 
Ausstattungsgegenstände (Stühle, Tische, etc.) für die zusätzli-
che Regelgruppe in der ehem. Schule zu übernehmen. 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 16.869,11 €.

Eine Förderung im Rahmen der Erweiterung der Kindertages-
einrichtung in Mühlgasse scheidet aus, weil Ausstattungsge-
genstände (Kostengruppe 600) nicht gefördert werden.

Grundsätzlich ist der Träger der Kindertageseinrichtung für die 
Ausstattung der Räumlichkeiten zuständig.

Der Antrag ist haushaltsrechtlich als Investitionskostenzu-
schuss und somit als freiwillige Leistung zu sehen.

Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2021 hierfür keine ein-
gestellt.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Anschaff ungskosten in 
voller Höhe zu übernehmen. 

Krabbelgruppe 
Holzkirchen / Wüstenzell

Für alle Kinder von 0-3 Jahren 
mit ihren Mamas oder Papas 

fi ndet coronabedingt 
zur Zeit nicht statt.

 

Corona-Schnellteststrecke 
ab Mai im Rathaussaal

mittwochs von 17.00 bis 19.00 Uhr
samstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
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Bauhof/Winterdienst: 
Anschaff ung eines Podesttreppen-Turms 
als Zugang zum Salzsilo

Im Zuge des letztjährigen Winterdienstes hat sich erneut he-
rausgestellt, dass die Arbeitsabläufe bei der Bedienung des 
Salzsilos weder eff ektiv sind, noch den Vorgaben der Arbeitssi-
cherheit entsprechen. Insbesondere die Zugänglichkeit der Ar-
beitsklappe am Silo ist schwierig und nur bedingt arbeitssicher, 
weshalb bei der Gerüstbau-Fachfi rma Layher ein Angebot über 
einen geeigneten Podesttreppen-Turm eingeholt wurde.

Da die Firma ihre Produkte nicht über den Handel, sondern 
nur im Direktvertrieb verkauft, konnten auch keine anderen 
Angebote eingeholt werden. Das Angebot der Fa. Layher vom 
08.04.2021 weist für den benötigten Podesttreppen-Turm ei-
nen Bruttogesamtbetrag von 7.026,15 € aus.

Nachdem die Entscheidung zurückgestellt wurde, um zusätzli-
che Angebote einzuholen, hat sich ergeben, dass Konstruktio-
nen am Silo selbst nur über die Fa. Layher zu bekommen sind. 
Lediglich für eine fahrbare Variante konnte noch ein anderer 
Hersteller ausfi ndig gemacht werden. Eine fahrbare Lösung 
wäre jedoch aus Sicht des Bauhofs für die praktischen Anfor-
derungen nur bedingt geeignet.

Es ist nun zu entscheiden, ob bei dieser Gesamtsituation das 
Angebot der Fa. Layher beauftragt werden oder die nur be-
dingt geeignete Alternative eines Fahrgerüsts weiterverfolgt 
werden soll.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Fa. Layher gemäß de-
ren Angebot vom 08.04.2021 mit einem Bruttogesamtpreis von 
7.026,15 € mit der Lieferung des benötigten Podesttreppen-
Turms zu beauftragen.

Bauhof; Anschaff ung eines neuen Kommunalschleppers; 
hier: Bekanntgabe der Angebote

Beim derzeitigen Kommunalschlepper des Bauhofs mit einem 
Alter von über 20 Jahren und mehr als 10.000 Betriebsstunden 
treten vermehrt Mängel auf, sodass seit einiger Zeit überlegt 
wurde, einen neuen Schlepper anzuschaff en. In den diesjäh-
rigen Haushalt wurde hierfür ein Ansatz von 127.000 € aufge-
nommen.

Für diesen Schlepper wurden vom Vorsitzenden und dem 
Bauhof unter Einbeziehung von zwei sachkundigen Marktge-
meinderäten die folgenden drei Angebote eingeholt (Beträge 
jeweils netto):

Angebot A: 89.075,63 €
(abzüglich Inzahlungnahme Altschlepper für 11.000,00 €)

Angebot B: 94.000,00 €

Angebot C: 94.117,65 €

Die Angebote werden hiermit zur Kenntnis gegeben; über eine 
Auftragsvergabe wird in nichtöff entlicher Sitzung entschieden.

Feuerwehrwesen; 
Kostenübernahme für Führerscheine der Klasse CE

Die Freiwilligen Feuerwehren leiden aufgrund der immer wei-
ter steigenden Anforderungen, die an Bewerber für Führer-
scheine der Klasse CE gestellt werden, an einem deutlich spür-
baren Mangel an Fahrern für ihre Einsatzfahrzeuge. 

Ein Feuerwehrdienstleistender wird den Führerschein der 
Klasse CE wohl nicht erwerben, wenn er diesen nicht berufl ich 
benötigt.

Aus diesem Grund schlägt der Bayer. Gemeindetag den Kom-
munen vor, sich Gedanken über die Übernahme der Kosten 
für Führerscheine der Klasse CE zu machen, die durch Feuer-
wehrleute erworben werden.

Welche Fahrzeuge dürfen mit den CE-Klassen gefahren werden?

C CE

SCHWERERE LKW SCHWERERE LASTZÜGE

Kraftwagen über 3,5 t zG
(nach oben keine Beschränkung) 

auch mit Anhänger bis 750 kg zG

Eingeschlossene Klasse: C1

Kraftwagen über 3,5 t zG
(nach oben keine Beschränkung)

und Anhänger über 750 kg zG

Eingeschlossene Klassen: C1E, BE, T,

bei Besitz von D1: D1E, 

bei Besitz von D: DE

C1 C1E

LEICHTERE LKW LEICHTERE LASTZÜGE

Kraftwagen über 3,5 t zG 
bis 7,5 t zG 

auch mit Anhänger bis 750 kg zG

Kraftwagen über 3,5 t zG 
bis 7,5 t zG

und Anhänger über 750 kg zG

Die Gesamtmasse des Anhängers 
darf nicht größer sein als die 
Leermasse des Zugfahrzeugs und 
die Summe der beiden zulässigen 
Gesamtmassen nicht größer als 
12 t.

Eingeschlossene Klassen: BE, bei 
Besitz von D1: D1E

Die Remlinger Feuerwehrführung schlägt vor, zusätzliche Fah-
rer für das neu angeschaff te HLF 10 ausbilden zu lassen um 
weiterhin eine ausreichende Einsatzbereitschaft zu gewähr-
leisten. Den Feuerwehrdienstleistenden Johannes Wehr und 
Leonard Stenke soll die Führerscheinausbildung der Klasse CE 
auf Kosten des Marktes Remlingen ermöglicht werden. Lt. Aus-
kunft der Fahrschule Heidingsfelder, Marktheidenfeld, belau-
fen sich die Ausbildungskosten für den Führerscheinerwerb 
der Klasse CE auf ca. 3.000 – 3.500 €.

Die Kosten für die alle fünf Jahre anfallende Gesundheitsprü-
fung sowie für die ebenfalls im 5-Jahres-Turnus erforderliche 
Verlängerung der Fahrerlaubnis sollen ebenfalls vom Markt 
Remlingen für die Fahrzeugführer der Einsatzfahrzeuge über-
nommen werden.

Regelungen, den Feuerwehrmann an den Führerscheinkosten 
zu beteiligen, können aus rechtlichen Gründen nicht gefordert 
werden, da der Auslagenerstattungsanspruch des Art. 9 Abs. 
5 Nr. 1 BayFwG die Ehrenamtlichkeit der Tätigkeit von Feu-
erwehrdienstleistenden absichert und Vereinbarungen über 
eine Kostenerstattung von Ausbildungskosten für den Führer-
scheinerwerb der Kl. CE entgegensteht.
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Der Marktgemeinderat beschließt, die Kosten für die Führer-
scheinausbildung der Klasse CE zum Führen der Einsatzfahrzeu-
ge der Feuerwehr Remlingen für die Feuerwehrmänner Johannes 
Wehr und Leonard Stenke sowie die alle 5 Jahre entstehenden 
Folgekosten für die erforderliche Gesundheitsprüfung und Füh-
rerscheinverlängerung wie von der Feuerwehrführung beantragt, 
zu übernehmen.

Neues Pfl egeziel öff entliches Grün: mehr Artenvielfalt

Haushaltssatzung des Marktes Remlingen 
für das Haushaltsjahr 2021; 

Bekanntgabe der kommunalaufsichtlichen Würdigung 
vom 08.04.2021

Mit Schreiben des Landratsamtes Würzburg vom 08.04.2021 
wurde die Haushaltssatzung des Marktes Remlingen für das 
Haushaltsjahr 2021 gewürdigt. Jedem Mitglied des Marktge-
meinderates wurde mit der Sitzungseinladung ein Abdruck 
des vorgenannten Schreibens zur Kenntnisnahme übermittelt.

Stellen Sie sich beim Betrachten der folgenden Fotos vor, Sie wären ein Schachbrettfalter, eine Wildbiene oder eine Schwebfl iege: 

Wo würden Sie lieber hinfl iegen, um Nahrung zu fi nden?

Die Zahlen der Schmetterlinge, Wildbienen, Heuschrecken 
oder Käfer nehmen in unserer Kulturlandschaft unbestreitbar 
rapide ab – nicht nur die Anzahl der Insektenarten, sondern 
auch die Anzahl der Individuen, also die sog. Biomasse insge-
samt – um ca. 75% allein in den letzten 25 Jahren! Eine alar-
mierende Tatsache, da Insekten als größte Tiergruppe zentrale 
Funktionen unseres Naturhaushaltes (Ökosystem) erfüllen: Sie 
sind vor allem Bestäuber, außerdem Nahrungsgrundlage für 
Vögel oder Fledermäuse und dazu unverzichtbare Verwerter 
abgestorbener Biomasse. 

Dieser fatalen Entwicklung gilt es entgegenzuwirken. 

„Bayerische Biodiversitätsstrategie“ (2008), „Biodiversitätspro-
gramm Bayern 2030 – NaturVielfaltBayern"(2014), „Blühpakt 
Bayern“(2018) – damit wirbt die bayerische Staatsregierung 
um eine breite Unterstützung aller gesellschaftlichen Gruppen, 
einschließlich der Kommunen, zur Bekämpfung des Artenrück-
gang insbesondere der  Insekten. 

Handlungsschwerpunkte sind 

• Schutz der Arten- und Sortenvielfalt 
• Erhalt der Vielfalt der Lebensräume 
• Verbesserung des Biotopverbunds 
• Erleben und Erforschen der biologischen Vielfalt

Konkret wird genannt: mehr Blumenwiesen, Streuobstfl ächen, 
blühende Hecken, Feld- und Waldränder und in bebauten Be-
reichen naturnahes öff entliches Grün, Privatgärten mit Wild-
blumen und Kräutern auf Balkonen/Terrassen oder möglichst 
Verzicht auf chemischen Pfl anzenschutz. 

Die Neuerungen im Bay. Naturschutzgesetz vom August 2020 
sind bereits Folgen eines veränderten Bewusstseins in der Be-
völkerung, die mehr nachhaltiges Handeln auf allen Ebenen 
einfordert.

Auch die Marktgemeinde Remlingen stellt sich als Kom-
mune ihrer gesellschaftlichen Verpfl ichtung und wird ih-
ren Beitrag für mehr Artenvielfalt im Ort und in der Flur 
leisten, z.B. auf den gemeindlichen Grünfl ächen durch eine 
Verminderung an Mähdurchgängen, durch Stehenlassen von 
Teilfl ächen – auch über den Winter – oder Anlage von Blühfl ä-
chen. Das bedeutet eine Umstellung von Arbeitsabläufen für 
das entsprechend eingewiesene Bauhofpersonal, Gewöhnung 
an ein anderes Aussehen der Flächen für alle und Geduld, 
denn Entwicklungen brauchen Zeit. Ein Pfl egekonzept wird 
derzeit erarbeitet.

Liebe Mitbürger, gerne teilen Sie Ihre Rückmeldungen dazu di-
rekt an das Rathaus mit – von dort erfolgt gegebenenfalls die 
Abstimmung mit den Bauhofmitarbeitern.

Und: Auch Sie sind aufgerufen, auf Ihrem privaten Gelände 
mehr Natur zuzulassen und Insekten ein Überleben zu sichern. 
Helfen wir gemeinsam der Natur, ab sofort und wo immer es 
möglich ist. 

Jeder Beitrag zählt!

Weitere Informationen: https://www.bluehpakt.bayern.de

Text und Fotos: Eva Maria Stenke
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ENTSORGUNGSTIPPS RUND UMS GRILLEN

Sollte auch der Grill ausgedient haben, 

können die verschiedenen Grillarten wie 

folgt entsorgt werden:

• Elektrogrills nehmen alle Wertstoff höfe 

als Elektro-Kleingeräte an.

• Kohle- und Gasgrills aus Metall (ohne 

Gasfl asche) können als Altmetall ebenfalls 

auf allen Wertstoff höfen entsorgt werden. 

• Einweggrills geben Sie nach dem 

vollständigen Auskühlen einfach in die 

Restmülltonne. 

• Zur Entsorgung von Steingrills wenden 

Sie sich bitte an Privatentsorger.

Grillkohleasche vollständig abkühlen lassen 

und in einen Beutel verpacken

Restmülltonne

Restentleerte 

Verpackungen
Gelbe Tonne

Restfl üssigkeiten 

von Grillreiniger

Problemmüll-Sammlung

Essensreste, benutzte 

Pappteller, Einwegbesteck, 

Papierservietten

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim

Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info

www.team-orange.info | Öff nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 Uhr

Natürlich brauchen wir auch künftig tatkräftige Unterstützung.  
Du möchtest Dein Talent bei uns unter Beweis stellen?  
 

Dann bewirb Dich für eine Ausbildung (m/w/d) ab 2022 als: 

 
 

Wir haben folgende Ausbildungsberufe für Dich:

 

Auszubildende für 2022 gesucht!

Gesundheit

Nahverkehr

Abfall, Wasser 
& Abwasser

Pflege & Wohnen

Dienstleistung

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Zeppelinstraße 67  I  97074 Würzburg

0931 80442-0  I  www.kommunalunternehmen.de

#deinez
eitistjetz

t
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Trinkwasseranalysen Markt Remlingen
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Anzeigen

Ablesung der Wasserzähler

Sie können die Zählerstände auch über das Online-Portal der 
Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt übermitteln:

www.vgem-helmstadt.de

Übermittlungszeiten: 16.06.21. bis 02.07.21
Vielen Dank für Ihre Mithilfe     Ihre VGem Helmstadt

Die Jahresablesung der Wasser-
zähler steht kurz bevor. 

Die Ablesekarten werden 
Ihnen in Kürze zugestellt.

Bitte melden Sie nur die
schwarz unterlegten Zahlen 
(volle Kubikmeter), nicht 
die rot unterlegten Zahlen.
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Mitteilungen der Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt

Dreizehn Gemeinden im westlichen Landkreis Würzburg setzen 
gemeinsam Projekte im Rahmen der Ländlichen Entwicklung um.

Erfahren Sie auf unserer Homepage oder im persönlichen 
Gespräch mehr zu unseren Aktivitäten sowie zum laufenden 
Förderprogramm „Regionalbudget“. Ich stehe Ihnen gerne für 
Fragen zur Verfügung:

Jochen Diener
Allianz Waldsassengau

Lindenstraße 3, 97297 Waldbüttelbrunn
mobil: 0160-95 02 08 57
www.allianz-waldsassengau.de
https://www.facebook.com/WestlicherLandkreisWuerzburg/

Allianz 
Waldsassengau e.V.
Gemeinsam mehr erreichen! 

Bauland aktivieren und 
Innenentwicklung fördern

Info-Abend mit Förder-Hinweisen
Die Allianz Waldsassengau lädt am 16. Juni ab 18.00 Uhr zum 
digitalen Info-Abend zum Thema Innenentwicklung.

Die dreizehn Mitglieds-Gemeinden der Allianz haben das Ziel, 
attraktive Ortskerne zu erhalten, vorhandene Flächenpotenti-
ale wie Baulücken und leerstehende Gebäude zu nutzen und 
somit den Flächenverbrauch zu reduzieren.

Mit dem Stadtplanungsbüro Wegner wurde in den vergange-
nen beiden Jahren in sieben Gemeinden eine Strategie zur Ak-
tivierung von Bauland erarbeitet. Die Ergebnisse des Projekts 
einschließlich der durchgeführten Eigentümerbefragung sowie 
weitere Handlungsempfehlungen werden von Herrn Wegner 
vorgestellt.

Der Landkreis Würzburg hat kürzlich ein Konzept zur Innenent-
wicklung mit interessanten Förder- und Beratungsangeboten 
entwickelt, das von Sebastian Grimm, Stabsstelle Kreisentwick-
lung des Landratsamtes Würzburg vorgestellt wird. 

Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Bürger sowie 
kommunale Entscheidungsträger aus Rathäusern und Ge-
meinderäten.

Anmeldungen bis zum 15. Juni 2021 an 
info@allianz-waldsassengau.de

Die Veranstaltung wird über Cisco-Webex durchgeführt. 
Der Anmeldelink wird Ihnen rechtzeitig per E-Mail zugestellt. 
Die Veranstaltung ist kostenlos.

Die Gartenbauberufsgenossenschaft als zuständiger ge-
setzlicher Unfallversicherungsträger für die in kommuna-
ler oder konfessioneller Trägerschaft stehenden Friedhöfe 
schreibt den Friedhofsträgern vor, die Grabmale mindes-
tens einmal jährlich auf ihre Standfestigkeit hin zu prüfen. 

Um eine rechtssichere Kontrolle aller Grabmale gewährleisten 
zu können wurde mit der Überprüfung der Standfestigkeit – 
wie schon in den Vorjahren - ein Fachunternehmen für Stand-
sicherheitsprüfungen beauftragt. Die Prüfung der Standfestig-
keit dauert pro Grabmal nur wenige Sekunden. 

Wie wird geprüft?
Die Standsicherheitsprüfung mit horizontaler Prüfl ast erfolgt 
mithilfe eines Prüfgerätes. So kann festgestellt werden, inwie-
weit der Grabstein dem entsprechenden Prüfdruck standhält. 
Die erforderliche Standfestigkeit ist gegeben, wenn das Grab-
mal am oberen Ende der Breitseite bei Erst- und Regelprüfung 
mit einem Druck von 300 N (Newton) belastet werden kann 
und dabei keinerlei Schwankungen aufweist. Der Prüfdruck 
wird dabei nach der Grabsteinhöhe defi niert. Kleinere Grab-
steine müssen dabei entsprechend der geringeren Gefähr-
dung einem geringeren Druck standhalten als größere. 

Die Standsicherheitsüberprüfungen 2021 werden in der 
25. Kalenderwoche (21. - 25.06.2021) auf allen kommuna-
len Friedhöfen im VGem-Bereich durchgeführt.

Das Ergebnis der Überprüfung wird schriftlich dokumen-
tiert. Bei Beanstandungen werden die Grabnutzungsberech-
tigten schriftlich von der Verwaltung informiert um die Befes-
tigung des Grabmales und die Beseitigung der Gefahrenlage 
zu veranlassen. Akut umsturzgefährdete Grabmale werden 
unverzüglich durch den Prüfer gesichert, die dafür anfallenden 
Kosten sind vom Nutzungsberechtigten zu erstatten.

Es wird deshalb den Grabnutzungsberechtigten empfohlen, 
die Grabmale selbst auf versteckte Mängel hin zu überprü-
fen, da Frost, starke Regenfälle, Senkungen durch Hohlräume, 
eindringende Wurzeln oder frisch ausgehobene Gräber in der 
Nachbarschaft erfahrungsgemäß die Standsicherheit beein-
trächtigen können. Festgestellte Mängel sind unverzüglich 
fachgerecht beheben zu lassen. Es wird aber davon abgeraten, 
eine Standfestigkeitsprüfung selbst durchzuführen, da dies le-
diglich das Risiko des „Losrüttelns“ bei einer nicht fachgerech-
ten Druckprüfung erhöht.

Für weitere Auskünfte 
steht Ihnen 

Herr Walter 
vom Ordnungsamt 
der VGem Helmstadt

unter der
Telefonnummern 
09369/9079-17 

zur Verfügung.

Überprüfung der Standsicher-
heit von Grabmalen 2021

Foto: Bachmann
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Autohaus Krämer, Inhaber Thorsten Krämer e.K.

Kraftstoff verbrauch: innerorts: 4,8 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert 4,1 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 94 g/km. CO2-Ezienzklasse: A

Ein Privat-Leasing-Angebot (Kilometer-Leasing) der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 
Mönchengladbach. Bonität vorausgesetzt. Angebot ist gültig für Privatkunden und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar. Alle Preise inkl. Überführungs- und zzgl. 
Zulassungskosten.
2) Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen vergleichbar ausgestatteten Mazda2 Prime-LIne.
Beispielfoto eines Mazda2, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

0,01% Leasing mtl. für € 891)

Preisvorteil € 3.7912)

MAZDA2

1) z.B. Mazda2 Prime-Line Skyactiv-G 75 (1.5l Benziner)

Anschaffungspreis € 14.540,00 Vertragslaufzeit gesamt  48 Effektiver Jahreszins %  0,01

Leasing-Sonderzahlung € 999,00 Laufleistung p.a. km  10.000 Fester Sollzinssatz p.a. %  0,01

Monatliche Leasingrate € 89,00 Gesamtbetrag €  5.271,00

Gutschein
für eine kostenlose und unverbindliche

Marktpreiseinschätzung Ihrer Immobilie

Fuderer Real Estate GmbH · Immobilienmakler
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Tel. +49-931-99 17 500 · Wuerzburg@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/wuerzburg

Ausgezeichnete Vermarktungs chancen für Ihre Immobilie!
Nutzen Sie diesen Gutschein für eine 

kostenlose Bewertung Ihrer Immobilie.

Jetzt Termin vereinbaren:
Tel. 0931 991 75 00

Sandra Fuderer
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zu straff en. Einfache Bauanträge, die off ensichtlich keine we-
sentlichen Probleme aufwerfen, also weder Denkmal- noch 
Nachbar- oder Naturschutzrecht tangieren, werden in Zu-
kunft meist in die Fiktion laufen können. Bauherren können 
dann nach Vorlage vollständiger Unterlagen und anschließen-
dem Ablauf von drei Monaten mit dem Bauen beginnen. Die 
dadurch freiwerdenden Ressourcen sollen genutzt werden, 
um die komplizierteren Fälle schneller abarbeiten zu können.

Dr. Benedikt Kaufmann, zuständiger Geschäftsbereichsleiter 
im Bauamt, betont: „Zusammen mit der geplanten Einfüh-
rung des digitalen Baugenehmigungsverfahrens erwarten 
wir uns eine noch bürgerfreundlichere und effi  zientere Ab-
wicklung der Genehmigungsverfahren.“ Damit es zu einem 
tatsächlichen Zeitgewinn kommt, appelliert er aber auch an 
die Bauherr:innen und beauftragten Planer:innen. Durch Vor-
lage vollständiger und prüff ähiger Unterlagen kann gleich zu 
Beginn des Verfahrens sichergestellt werden, dass es nicht 
zu zeitraubenden und vermeidbaren Nachforderungen von 
fehlenden Planunterlagen kommt. Aus rechtlicher Sicht ist 
zudem darauf hinzuweisen, dass sich die inhaltlichen bau-
rechtlichen Anforderungen an die zu errichtenden Wohn-
gebäude durch die Genehmigungsfi ktion nicht verändert 
haben. Bauherr:innen und beauftragte Planer müssen wei-
terhin sicherstellen, dass das Wohnbauvorhaben die gesetzli-
chen Vorgaben einhält.

Ob das beantragte Bauvorhaben unter die Möglichkeit der 
Fiktionsgenehmigung fällt, wird den Bauwilligen vom Land-
ratsamt in der jeweiligen Eingangsbestätigung zum Bauan-
trag mitgeteilt. Die Neuregelung gilt für alle ab dem 1. Mai 
2021 bei den Bauortgemeinden eingereichten Bauanträge.

„Auch die Gemeinden mit ihren Bauämtern sind damit in der 
Pfl icht, die Unterlagen beim Abgeben durch den Bauherrn 
kritisch durchzusehen. Wenn dies gelingt und im Miteinander 
funktioniert, wird die Genehmigungsfi ktion sicher ein Erfolg“, 
hoff t Landrat Thomas Eberth.

Gut vorbereitete Bauvorhaben
sollen schneller genehmigt werden
Die Novellierung der Bayerischen Bauordnung sieht ver-
schiedene rechtliche Instrumente vor, um das Bauen und die 
hierfür notwendigen Genehmigungsverfahren noch schneller 
und effi  zienter zu gestalten. Mit der sogenannten Genehmi-
gungsfi ktion wurde zum 1. Mai 2021 nun ein weiterer Bau-
stein hierfür gelegt. 

Hinter dem sperrigen rechtlichen Begriff  „Genehmigungs-
fi ktion“ verbirgt sich eine zeitliche Erleichterung für den Bau 
von Wohngebäuden. Für diese gilt künftig: Wenn sich die 
Baugenehmigungsbehörde innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang des Bauantrags nicht meldet und fehlende Unterla-
gen nachfordert, beginnt eine dreimonatige Fiktionsfrist. Ent-
scheidet die Behörde innerhalb dieser Fiktionsfrist nicht, gilt 
der Bauantrag automatisch als genehmigt. 

Landrat Thomas Eberth zeigt sich erfreut, dass der Gesetz-
geber aktiv geworden ist und dem Landratsamt als unterer 
Bauaufsichtsbehörde neue gesetzliche Grundlagen geschaf-
fen hat: „Durch die Genehmigungsfi ktion kann einerseits der 
hohe Prüfungsaufwand der Bauaufsichtsbehörde reduziert 
werden, andererseits erhalten die Bauwilligen eine wichtige 
zeitliche Planungssicherheit für ihr Bauvorhaben. Gemein-
sam mit einer verantwortungsvollen Inanspruchnahme 
durch unsere Bürger:innen kann damit schnelles Baurecht 
für im Landkreis dringend notwendigen Wohnraum geschaf-
fen werden. Allerdings bedeutet das auch, dass die Planer 
noch stärker in die Verantwortung genommen werden müs-
sen, denn die Bauantragsunterlagen sollten vollständig und 
prüff ähig sein, nur dann kann die Fiktion einen echten zeitli-
chen Mehrwert bieten.“, betont der Landrat.

Das Landratsamt Würzburg hat die Einführung der Genehmi-
gungsfi ktion auch zum Anlass genommen, die eigenen ver-
waltungsinternen Abläufe im Baugenehmigungsverfahren 

Genehmigungsfi ktion zum 1. Mai gestartet – Planer in der Pfl icht

Leistungen

–   TÜV-Hauptuntersuchung

· PKW mit und ohne AU

· Kraftrad mit und ohne AU

· Anhänger ungebremst

– Änderungsabnahmen

– Oldtimergutachten (§23 StVZO)
...................................................

–  Schadengutachten

– Zeitwertermittlung

– Oldtimerbewertung

Einsteinstraße 1 
97204 Höchberg (hinter Lidl)

TÜV SÜD – 
HÖCHBERG

Montag bis Freitag:
09:00 – 12:45 & 13:30 – 17:30

T: 0931 · 329 29 530
www.tuvsud.com/de

HIER DIREKT 
ZUM TERMIN
Einfach Code scannen und 
Online Termin vereinbaren oder 
unter www.tuvsud.com/de Jetzt vorbeikommen –

mit oder ohne Termin!

Weitere Informationen zum Thema Bauen fi nden Sie 
unter www.landkreis-wuerzburg.de/Bauamt

Anzeige
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Das soll zum Beispiel gelten für: Klarinette, Saxophon, Geige, Vi-
oline, Bratsche, Cello oder Klavier. Bei einem Akkordeon haben 
Richter nur 1½ Stunden erlaubt und bei einem Schlagzeug sogar 
nur 45 Minuten.

Wichtig: Mit in die Spielzeit gerechnet werden müssen sogenann-
te Fingerübungen, zum Beispiel bei einem Klavierspieler. Im Übri-
gen kommt es auf die Qualität der Musikausübung nicht an, son-
dern ausschließlich auf die Lärmintensität.

Schreiende Säuglinge und spielende Kinder
Grundsätzlich gilt, Kinder dürfen in der Wohnung spielen und 
natürlich auch rund um die Wohnung, im Freien. Die Unruhe, 
die infolge des normalen Spiel- und Bewegungstriebs der Kin-
der entsteht, muss von den Mitbewohnern hingenommen wer-
den. Das Landgericht München I hat hier den Satz geprägt: „Kin-
derlärm ist Zukunftsmusik“. Kinder dürfen auch schon einmal 
durch die Wohnung rennen oder die Tür zuschlagen. Übermä-
ßigen oder rücksichtslosen Lärm, zum Beispiel Fußball spielen 
in der Wohnung, Rollschuh oder Fahrrad fahren im Hausfl ur, 
Treppenhaus usw., muss aber kein Nachbar akzeptieren. Wäh-
rend der allgemeinen Ruhezeiten ist verstärkt Rücksicht auf die 
Nachbarn zu nehmen. Aber nächtliches Weinen und Schreien 
von Kleinkindern oder Säuglingen kann niemand verhindern 
und ist zu dulden.

Staubsauger, Waschmaschinen 
und andere Haushaltsgeräte
Staubsauger, Waschmaschinen und andere Haushaltsgeräte dürfen 
in der Wohnung auch benutzt werden, wenn dies mit Geräuschen 
und vielleicht sogar Lärm verbunden ist. Das gilt für Staubsauger, 
Wasch- oder Spülmaschine. Auch hier gelten die allgemeinen Ru-
hezeiten. Ausnahmen müssen allerdings möglich sein. Eine Wasch-
maschine darf auch einmal nach 22.00 Uhr laufen, für berufstätige 
Mieter bleibt sonst kaum eine Möglichkeit. Und auch wenn es nach 
der Ruhezeitenregelung erlaubt ist, muss am Sonntagmorgen nicht 
um 8.00 Uhr Staub gesaugt werden.

Heizung und Aufzug
Bei Lärm- und Geräuschstörungen, ausgehend von technischen 
Anlagen im Haus, muss der Vermieter einschreiten. Aufzugsan-
lagen müssen so schallisoliert sein, dass nachts in dem jeweils 
nächstliegenden Raum, Wohn- oder Schlafzimmer, Messwerte 
von 30 Dezibel(A) nicht überschritten werden. Maßgeblich sind 
nicht die Fahrgeräusche, sondern die höheren Werte beim Anfah-
ren bzw. Abbremsen.

Auch eine Heizungsanlage muss so eingestellt oder installiert 
sein, dass die Bewohner nicht durch nächtliche Klopfgeräusche 
oder Ähnliches gestört werden.

Bellende Hunde und pfeifende Papageien
Haustiere müssen so gehalten werden, dass die Nachbarn nicht 
unzumutbar durch Gebell, Pfeifen oder andere Geräusche gestört 
werden. Sie können den Vermieter einschalten, unter Umständen 
die Miete kürzen oder die Ordnungsbehörden einschalten. Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf hat das stundenlange schrille Pfei-
fen eines Papageis, das die Nachbarn nervte, mit einem Bußgeld 
von 500 Euro belegt. Werden Gerichte eingeschaltet, geben diese 
teilweise Zeiten vor, in denen Haustiere bellen, krähen oder pfei-
fen dürfen:

Welcher Nachbarschaftslärm muss geduldet werden?
Einer der Hauptstreitpunkte zwischen Nachbarn ist Lärm von 
nebenan. Viele Beschwerden sind begründet, bei manchen 
Punkten muss der Nachbar jedoch auch zurückstecken. Nach-
stehend fi nden Sie eine Übersicht, welche Lärmquellen der 
Nachbar dulden muss und gegen welche er vorgehen kann.

Fernseher, Stereoanlage
Derartige Geräte dürfen ohne zeitliche Begrenzung genutzt wer-
den. Allerdings ist hier „Zimmerlautstärke“ einzuhalten. Das be-
deutet, außerhalb der Wohnung dürfen Geräusche des Fernse-
hers, des Radios oder des CD-Players nicht mehr oder zumindest 
kaum noch zu hören sein. Entscheidend ist, dass Nachbarn durch 
die elektronischen Geräte nicht belästigt werden dürfen. Und ab 
22.00 Uhr gilt Nachtruhe, spätestens dann muss der Lautstärke-
regler - noch weiter - zurückgedreht werden.

Klavier und Schlagzeug
Häusliches Musizieren - in Zimmerlautstärke - ist genauso erlaubt 
wie die Benutzung von Fernseher oder Radio. Wenn es lauter 
wird, können Mietvertrag und Hausordnung einschränkende 
Regelungen enthalten. Aber nicht mehr. Unzulässig ist es, im 
Mietvertrag ein 100-prozentiges Musizierverbot zu verhängen. 
Auch Ruhezeitenregelungen, die einem Musizierverbot praktisch 
gleichkommen, sind unzulässig. Sind im Mietvertrag keine ver-
bindlichen und wirksamen Spielzeiten für Hausmusiker verein-
bart und können sich die Nachbarn zusammen mit dem Vermie-
ter nicht einigen, muss notfalls das Gericht einen Kompromiss 
fi nden. Bei der Abwägung zwischen dem Ruhebedürfnis der ei-
nen und der Musizierfreude der anderen kommt es auch auf die 
örtlichen Gegebenheiten an. In einer Seniorenwohnanlage gelten 
andere Grundsätze als in einer Wohnanlage mit überwiegend 
jungen Menschen. Außerdem sind zu berücksichtigen: Hellhö-
rigkeit im Gebäude, vorhandene Schallschutzmaßnahmen, Pegel 
der Umgebungsgeräusche und Art des Musizierens.

Als Kompromiss kommt zum Beispiel in Betracht: Ruhezeiten von 
12.00 bis 14.00 und von 20.00 bis 8.00 Uhr. Die maximale Spieldauer 
pro Tag beträgt 2 Stunden.
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• Hundegebell:
Tagsüber zwischen 8.00 und 13.00 Uhr und zwischen 15.00 und 
19.00 Uhr, höchstens 30 Minuten, nicht länger als 10 Minuten am Stück.

• Papageien (im Freien oder auf der Terrasse):
Die kleinen und lautstarken Rosenköpfchen dürfen von 9.00 bis 
12.00 und zwischen 13.00 und 16.00 Uhr auf der Terrasse oder im 
Freien abgestellt werden. Kakadus sollen zu ähnlichen Zeiten auf der 
Terrasse in einer Voliere abgestellt werden dürfen, aber insgesamt 
höchstens 1 Stunde pro Tag, und nach Ansicht des Oberlandesge-
richts Düsseldorf gehört ein Graupapagei, der stundenlang pfeift, 
überhaupt nicht in eine reine Wohngegend.

• Hahn
Ein Hahn, gehalten in einem allgemeinen Wohngebiet, darf erst ab 
8.00 Uhr krähen, am Wochenende und an Feiertagen erst ab 9.00 Uhr.

Rasenmäher, Kettensägen und Heckenscheren
Nach der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung dürfen 
an Sonn- und Feiertagen sowie werktags zwischen 22.00 und 
7.00 Uhr in Wohngebieten Rasenmäher, Motorkettensägen, He-
ckenscheren und Vertikutierer nicht mehr eingesetzt werden.

Andere Geräte, wie Laubsammler, Laubbläser, Grastrimmer, 
Graskantenschneider und Freischneider dürfen in Wohngebie-
ten werktags nur zwischen 9.00 und 12.00 und von 14.00 bis 
17.00 Uhr benutzt werden. Außerdem gilt: Müllcontainer und 
Abfallsammelbehälter dürfen werktags zwischen 20.00 und 
7.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht benutzt und nicht 
geleert werden.

Auch auf Baustellen - im Freien - dürfen Baumaschinen, wie Be-
tonmischer, Bohrgeräte, Baustellenkreissägen, Mobilkräne oder 
Schweißgeräte, werktags nicht zwischen 20.00 und 7.00 Uhr ein-
gesetzt werden. An Sonn- und Feiertagen überhaupt nicht mehr.

Feste und Feiern
Weder einmal im Monat noch einmal im Vierteljahr darf in einem 
Mehrfamilienhaus „so richtig auf die Pauke gehauen werden“. Das 
bedeutet nicht, dass im Haus überhaupt nicht gefeiert werden darf. 
Es muss aber Rücksicht auf die Nachbarn genommen werden, ins-
besondere ab 22.00 Uhr.

Badewanne, Dusche und WC-Spülung
Auch nach 22.00 Uhr darf gebadet und geduscht werden. Ein Verbot 
im Mietvertrag ist unwirksam. Allerdings kann das Recht auf nächtli-
ches Baden oder Duschen auf maximal 30 Minuten beschränkt wer-
den, inklusive Wasser ein- und ablaufen lassen, meint das Oberlan-
desgericht Düsseldorf.

Übrigens: Nach Ansicht des Bayerischen Obersten Landesgerichts 
ist ein Eigentümerbeschluss für eine Wohnungseigentumsanlage, 
der ein Badeverbot zwischen 23.00 und 5.00 Uhr vorsieht, wirksam. 
Ab 23.00 Uhr könne man sich ja in sonstiger, weniger störenden Wei-
se waschen. Die Toilette und damit die Wasserspülung darf jederzeit 
genutzt werden, jede Form der Beschränkung wäre lebensfremd.

Gaststätten, Diskotheken und Geschäfte
Lärm, insbesondere nächtlicher Lärm aus Kneipen und Geschäf-
ten, muss nicht hingenommen werden. Mieter können sich mit den 
Lärmverursachern direkt auseinandersetzen, sie können auch den 
Vermieter einschalten, gegebenenfalls die Miete kürzen, oder sie 
können sich direkt an die Ordnungsbehörde wenden. Als Abhilfe-
maßnahmen kommen zum Beispiel nachträgliche Schallschutzmaß-
nahmen, Änderungen der Sperrstundenzeiten usw. in Betracht.

Die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt
(ca. 7.000 Einwohner, Landkreis Würzburg)

ist eine moderne und engagierte Behörde für 
ihre Mitgliedsgemeinden Helmstadt, Holzkirchen, 
Remlingen und Uettingen, sowie für den Schul-
verband Helmstadt. 

Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Beschäftigten (m/w/d)
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt derzeit 19,5 Stunden. Die Einbringung der 
Arbeitszeit erfolgt in Vollzeit im wöchentlichen 
Wechsel mit einer weiteren Beschäftigten.

Das Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit bzw. 
Sachbearbeitung in der Kasse, die Mitwirkung bei 
der Aufstellung der Jahresrechnungen, sowie die 
Betreuung des Mahn- und Vollstreckungswesens. 
Kenntnisse im kommunalen Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen, sowie dem EDV-Verfahren OK.FIS, 
Session und komXwork sind wünschenswert. 

Kenntnisse und Erfahrungen mit den PC-Program-
men aus der Microsoft-Offi  ce-Palette werden vo-
rausgesetzt. Daneben erwarten wir – sofern nicht 
bereits vorhanden – die Bereitschaft zur Teilnahme 
am Beschäftigtenlehrgang I und an Sitzungen der 
gemeindlichen Gremien in den Abendstunden.

Mit dem Aufgabenbereich bieten wir einen 
anspruchs- und verantwortungsvollen, aber auch 
einen interessanten, vielseitigen, abwechslungs-
reichen und modern ausgestatteten Arbeitsplatz in 
einem kompakten und zukunftsorientierten Team.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie zudem 
bereit sein, mit Eigeninitiative, Durchsetzungs-
vermögen, Verantwortungsbewusstsein, Einsatz-
bereitschaft, Loyalität, Zuverlässigkeit und Fach-
kenntnis unser Team zu verstärken, bewerben Sie 
sich einfach. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte bis spätestens 25.06.2021 
an die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt, 

z.Hd. Herrn Gemeinschaftsvorsitzenden 
Daniel Bachmann, Im Kies 8, 97264 Helmstadt.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen selbstverständlich 
auch der Geschäftsstellenleiter der VGem Helmstadt, 
Herr Ralf Büttner, zur Verfügung  09369/9079-0.
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Mo. bis Sa. 9.00 bis 18.00 Uhr
S0nntags Brötchen & Kuchen 

13.00 bis 16.00 Uhr
Gutshof 1, 97259 Greußenheim

Tel. 0931/4605150
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Kinder und Familie

TERMINE IN KÜRZE
Die Veranstaltungstermine  wurden aufgrund der aktuellen Lage abgesagt bzw. verschoben.

Kindergarten Remlingen

Das Jugendwerk der AWO sucht Freizeitteamer*innen für die 
Sommerferien! Alle jungen Menschen zwischen 14 und 30 
Jahren, die Lust haben in einem bunten Team von kreativen 
Köpfen Kindern und Jugendlichen unvergessliche Ferien zu 
bieten, können sich melden über E-Mail: info@awo-jw.de oder 
Tel. 0931-299 38 264.

Freizeitteamer*innen für 
die Sommerferien gesucht

Anzeige
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WIR SUCHEN HÄUSER  
(gerne auch renovierungsbedürftige) 

  für Vorgemerkte Kunden

  Seriöse Wertermittlung garantiert!

Vereinbaren Sie einen  
Beratungstermin:
0931 32169-0

 Rottendorferstr. 15 a  ·  97074 Würzburg  ·  0931 32 169 - 0  ·  www.reinhart-immo.de

Sie möchten Ihr Haus verkaufen?
Sprechen Sie mit Ihren Spezialisten für Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, 
Wohn-/Geschäftshäuser, Mehrfamilienhaus-Grundstücke und Gewerbe.

Profitieren Sie von 30 Jahren Erfahrung & Know-how.

CHANCEN GEBEN
Jugend will Verantwortungwww.adveniat.de

25. Januar 2019, morgens: Der Damm eines Rückhaltebeckens der 

Eisenerzmine in der Kleinstadt Brumandinho bricht – 272 Menschen 

reißt die Schlammlawine in den Tod. Fast alle Opfer waren Arbeiter 

und Angestellte des Bergbaukonzerns Vale, der die Katastrophe zu ver-

antworten hat und bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. 

Marina Oliveira kämpft in ihrem Heimatdorf gegen das Vergessen und 

für die Vergeltung. Um Druck auf Vale auszuüben, rief die 24-jährige 

eine lebendige Bewegung ins Leben. Diese hoffnungsspendende  

Arbeit wird von der Erzdiözese der Region und dem Lateinamerika- 

Hilfswerk Adveniat unterstützt. 

Verhindern Sie mit Ihrer Spende,  

dass die Toten zu bloßen Zahlen werden!

Spendenkonto 

DE03 3606 0295 0000 0173 45

ÜBERLEBEN

Junge Uettinger suchen Grundstück oder Haus
mit großem Garten zum Kauf.

Angebote gerne telefonisch unter 09369-41 63 585
oder per Mail an: Immobilienkauf.uettingen@web.de

Ehepaar sucht Baugrundstück in Uettingen.
Gerne Baulücke oder Teilfl äche ab 250qm.

Kontakt: 0151-41 66 96 72

Traum vom Eigenheim!

Junge Uettinger Familie 
sucht Grundstück, Haus 

oder Wohnung in/um 
Uettingen, Helmstadt.

Wir sind sehr dankbar 
für jede Rückmeldung: 

Tel. 0151-62 51 36 48

E-Mail: sina.sandra@web.de

Suche Putzhilfe, 3 Std. alle 2 Wochen Tel. 09639-82 50
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Aus Vereinen und Verbänden

„Hilfe für den Alltag ist oft schwer zu fi nden“

…so titelt ein Bericht über Pfl egebedürftige, die ihren Entlas-
tungsbeitrag für eine Haushaltshilfe nicht abrufen können. Es 
ist den Betroff enen unbekannt und/oder es gibt keine Haus-
haltshilfen, die den Voraussetzungen entsprechen!

Aber es gibt einen Betrag von 125.- Euro monatlich, den alle 
Menschen mit einem Pfl egegrad bei ihrer Krankenkasse bean-
tragen können.

Er dient der Entlastung der Angehörigen im Pfl egealltag und 
kann auch als haushaltsnahe Tätigkeit für eine Haushaltshilfe 
beantragt werden. Es soll eine unkomplizierte Hilfe sein – in 
der Praxis weit gefehlt. Die praktischen Hürden sind hoch. Es 
gibt verschiedenste Anbieter. Es gibt v.a. bürokratische Hürden 
für mögliche HelferInnen.

Daher hat der VdK die Bundesländer aufgefordert, Hilfen anzu-
bieten zur Umsetzung dieses Angebotes.

Für uns im Landkreis Würzburg ist das KU (Kommunalunter-
nehmen) des Landkreises zuständig.

Beratender Ansprechpartner ist die Fachstelle für Demenz und 
Pfl ege in Würzburg, Bahnhofstr. 11, Tel. 0931 – 20 78 14 40.

f.d.Vorstandsteam

Lucia Mattke, Gerhard Fauser, U.R. Deisinger

Im Rahmen der geplanten Nachbarschaftshilfe - Marktplatz 
der Generationen - haben sich MitbürgerInnen gemeldet, die 
sich möglicherweise i.R. der Erbringung haushaltsnaher Tätig-
keiten vorstellen könnten, als Haushaltshilfen gegen Entgelt 
tätig zu sein. Es besteht dringender Bedarf.

Wie der Weg dazu ist, erläutert der nachfolgende Text der 
beratenden Fachstelle in Würzburg und auch die Senioren-
beauftragte U.R. Deisinger unter Tel. 09369 -2484

Erleichterung für Pfl egebedürftige – 
Entlastungsbetrag fl exibler einsetzbar

Seit 2021 können Pfl egebedürftige, die zu Hause leben und 
dort gepfl egt und betreut werden, die Kosten für diese Un-
terstützung im Alltag über den Entlastungsbetrag abrechnen, 
auch wenn die hilfeleistende Person nicht an einen Träger an-
gebunden ist. Die Person ist dann eine „ehrenamtlich tätige 
Einzelperson“.

Da vor allem im hauswirtschaftlichen Bereich das bestehende 
Angebot die Nachfrage nicht decken kann, wurde diese Ver-
einfachung geschaff en, damit der Entlastungsbetrag von mög-
lichst vielen genutzt werden kann.

Folgende Voraussetzungen muss die ehrenamtlich tätige 
Einzelperson erfüllen:

- Sie muss min. 16 Jahre alt sein. Bei Minderjährigkeit muss 
das Einverständnis eines Sorgeberechtigen vorliegen.

- Sie darf mit dem Pfl egebedürftigen nicht bis zum 2. Grad 
verwandt oder verschwägert sein oder im gleichen Haus-
halt wohnen.

- Die Einzelperson darf max. 3 Pfl egebedürftige betreuen.
- Die Aufwandsentschädigung muss deutlich unter dem 

Mindestlohn liegen.
- Die Einzelperson hat einen ausreichenden Versicherungs-

schutz (Haftpfl icht- und Unfall-versicherung). Subsidiär 
greift ggf. die bayerische Ehrenamtsversicherung.

- Sie muss ein sogenanntes „Institutionskennzeichen“ 
(= Abrechnungsnummer) bei der ARGE IK beantragen.

- Sie muss sich bei der Fachstelle für Demenz und Pfl ege 
registrieren, in dessen Regierungsbezirk sie tätig sein 
möchte.

- Sie muss über eine min. einjährige Ausbildung im sozialen, 
pfl egerischen, medizinischen oder hauswirtschaftlichen 
Bereich verfügen oder alternativ an einer Schulung bei 
einer der regionalen Fachstellen für Demenz und Pfl ege
(8 Unterrichtseinheiten) teilnehmen.

Weitere Informationen für Unterfranken erhalten Sie bei der

Bahnhofstr.11, 97070 Würzburg Tel: 0931 / 20 78 14 40
E-Mail: info@demenz-pfl ege-unterfranken.de 
www.demenz-pfl ege-unterfranken.de
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Anzeige

600 Mbit/s

Internet
Highspeed

b
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Für jeden Bedarf das richtige Internet- und Telefonprodukt!

Tarife schon ab

19,90
€/Monat

Über das Glasfaser-Koaxnetz

der TKN in Remlingen

Highspeed Internet und Telefon 
Optimal versorgt!

Informieren Sie sich: www.tkn-deutschland.de 
oder 09323 - 876 50 50

Unschlagbar günstige Produkte

Regionale Präsenz

Gute Erreichbarkeit

Persönlicher Service

Kein anonymer Call-Center

+

+

+

+

+

+Unsere Pluspunkte
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Aus Vereinen und Verbänden

Organisiert vom Mehrgenerationenhaus WABE Waldbrunn 
und Fachstelle für pfl egende Angehörige im Landkreis Würz-
burg, HALMA e.V. 

Die Begleitung und Versorgung Demenzkranker stellt Ange-
hörige täglich vor neue Herausforderungen. Problematische 
Verhaltensweisen und das „Fremdwerden“ des Partners oder 
Elternteils sind oftmals schwer auszuhalten. Hilfreich ist hier 
das Gespräch mit professionellen Beratern, aber auch der Er-
fahrungsaustausch mit Menschen in ähnlichen Situationen.

In dieser Angehörigenschulung werden Sie an acht Abenden 
über das Krankheitsbild, Behandlungsmöglichkeiten und den 
Umgang mit dem Erkrankten informiert.

Ebenfalls werden die Themen Betreuungsrecht (z. B. Vorsorge-
vollmacht) und Pfl egeversicherung erläutert.

Im Austausch mit anderen Angehörigen und der Kursleitung 
können Sie wichtige und praxisnahe Anregungen fi nden und 
Entlastungsmöglichkeiten erfahren.

Zu einzelnen Themen werden zusätzlich kompetente 
Referent*innen eingeladen.

Die Schulung baut aufeinander auf, deshalb ist es ratsam, an 
allen acht Modulen teilzunehmen.

Der Kurs wird als Online-Schulung über die Plattform ZOOM 
angeboten. Der Zugangslink zur Schulung wird an Ihre Mail-
Adresse geschickt. Sie können einfach über Ihren Browser teil-
nehmen und brauchen kein Programm herunterladen.

Online-Angehörigenschulung „Hilfe beim Helfen“ 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz

Falls gewünscht, bieten wir Ihnen im Vorfeld Unterstützung 
beim Zugang und dem Umgang mit Zoom an. Bitte sprechen 
Sie diesen Bedarf bei der Anmeldung an.

Der Kurs wird nicht aufgezeichnet. Eine stabile Internetverbin-
dung, Kamera, Mikrofon und Computer/Laptop, Tablet sind für 
die Teilnahme notwendig.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Jeweils donnerstags, 18:00 bis 20:00 Uhr

10.06., 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 15.07., 20.07., 22.07.2021

Bitte melden Sie sich bei den unten genannten Stellen an. Die 
Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Die Angehörigenschulung wird von der BARMER-Krankenkasse 
unterstützt.

Referentin: Kerstin Klein

Fachstelle für pfl egende Angehörige für den Landkreis Würz-
burg HALMA e. V. 

Tel.: 0931 20781420,  E-Mail: info@halmawuerzburg.de

Ansprechpartnerin der WABE:

Patricia Nennstiel-Tischler

Tel.: 09306 9851878,  E-Mail: paneti@wabe-waldbrunn.de

Anzeigen
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Kirchliche Nachrichten

Anzeigen
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Kirchliche Nachrichten

Katholische 
Pfarrgemeinde
Alte Würzburger Straße 11,  97280 Remlingen

Öff nungszeiten des Pfarrbüros Helmstadt:
Donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Tel. 09369 - 23 62, Fax 09369 - 20 115 
E-Mail:  pfarrei.helmstadt@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer: Berthold Grönert aus Helmstadt

Ansprechpartner in der Gemeinde:
Klaus Friedrich Tel. 98 37 40    und      Sabine Franz Tel. 23 98
Bestellungen von Gottesdiensten, Krankenkommunion und 
Krankensalbung nimmt Herr Friedrich entgegen.

St. Paulus Remlingen

Aktuelle Infos gibt es auf unserer Homepage unter 

www.pg-hl-benedikt.de

oder per Aushang an der Kirche.

Evang. -  Luth.  
Kirchengemeinde
Am Alten Keller 7,  97280 Remlingen 
Telefon: 0 93 69 - 23 56

Pfrin. Gudrun Mirlein
Bürozeit: Mi. 9:00 - 11:00 Uhr und Do., 15:00 – 17:00 Uhr

E-Mail:  pfarramt.remlingen@elkb.de
www.evangelische-kirchengemeinde-remlingen.de

St. Andreas Remlingen

So., 06.06. 10.30 Uhr  Gottesdienst, kath.

So., 13.06. 10.00 Uhr  Gottesdienst, evang.

So., 20.06. 10.30 Uhr  Gottesdienst, kath.

So., 27.06. 10.00 Uhr  Gottesdienst, evang.

So., 04.07. 10.30 Uhr  Familiengottesdienst zum Patronatsfest 
  auf der Festwiese mit Fahrzeug und 
  Spielzeugsegnung, kath.

Evang. und ökumenische 
Gottesdienste im Mai:

Anzeige
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Ärzte & Apotheken

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken
Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine könn  en sich kurzfristig ändern; 
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen.

Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Die Notruf-Nr. 112 hat folgende Vorteile: gebührenfrei 
wählbar auch mit Handys ohne Guthaben und vorwahlfrei 
sowohl im Festnetz wie auch in den Mobilfunknetzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst 
ist erreichbar unter der Rufnummer 116117.  
Unter dieser Rufnummer erreichen sie den Hausbesuchs-
dienst und bekommen Informationen, wenn sie nicht wissen 
an wen und wohin sie sich wenden sollen.
Eine Anmeldung in einer der Bereitschaftspraxen ist nicht nötig. 

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg
– neben der Notaufnahme in der Koellikerstraße:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Chirurgen und Orthopäden sind weiter in der bisherigen 
Bereitschaftspraxis an der Theresienklinik, Domerschulstr. 1. 

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700-35 07 00 35

Zahnärztlicher Notdienst: 
www.notdienst-zahn.de

Di.  01.06. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030 

Mi.  02.06. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755  

Do.  03.06. Schäfer’s Apotheke, Bahnhofstr. 23, Wertheim,  09342/9177300
Florian-Geyer-Apotheke, Marktplatz 11, Giebelstadt,  09334/99917 

Fr.  04.06. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3,  09342/5100
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125 

Sa.  05.06. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

So.  06.06. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444 

Mo.  07.06. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
Dr. Beyer´s Schloss-Apotheke, Hauptstr. 28, Sommerhausen,  09333/243 

Di.  08.06. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224  

Mi.  09.06. Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 11c,  09395/251
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1,  09366/9801103  

Do.  10.06. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280 

Fr.  11.06. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844
St. Michaels-Apotheke, Würzburger Str. 2, Kirchheim,  09366/6933 

Sa.  12.06. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030 

So.  13.06. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755  

Mo.  14.06. Schäfer’s Apotheke, Bahnhofstr. 23, Wertheim,  09342/9177300
Florian-Geyer-Apotheke, Marktplatz 11, Giebelstadt,  09334/99917 

Di.  15.06. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3,  09342/5100
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125 

Mi.  16.06. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Do.  17.06. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444 

Fr.  18.06. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
Dr. Beyer´s Schloss-Apotheke, Hauptstr. 28, Sommerhausen,  09333/243

Sa.  19.06. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224 

So.  20.06. Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 11c,  09395/251
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1,  09366/9801103  

Mo.  21.06. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280 

Di.  22.06. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844
St. Michaels-Apotheke, Würzburger Str. 2, Kirchheim,  09366/6933 

Mi.  23.06. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030 

Do.  24.06. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755  

Fr.  25.05. Schäfer’s Apotheke, Bahnhofstr. 23, Wertheim,  09342/9177300
Florian-Geyer-Apotheke, Marktplatz 11, Giebelstadt,  09334/99917 

Sa.  26.06. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3,  09342/5100
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125 

So.  27.06. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Mo.  28.06. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444 

Di.  29.06. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
Dr. Beyer´s Schloss-Apotheke, Hauptstr. 28, Sommerhausen,  09333/243 

Mi.  30.06. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224  

    

Do.  01.07. Triefenstein-Apotheke, Lengfurt, Homburger Str. 11c,  09395/251
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1,  09366/9801103

Helmstadt:
Dienstag, 15. Juni von 17.00 - 20.30 Uhr 
in der Hans-Böhm-Halle, Am Steinernen Weg 1

Bitte unbedingt den Spendenabstand von 56 Tagen einhalten!!

Der Blutspendedienst weist darauf hin: 
Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspende-
pass mit. Zumindest aber einen Lichtbildausweis (Personal-
ausweis, Reisepass, Führerschein).

Nächster 
Blutspendetermin:
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...damit Bewegung wieder Spaß macht!  
0171 -  17 600 35  

Sterngasse 4 in 97265 He stadt 
www.hundephysio-hoenle.de 

Hundephysiotherapie Hönle 

Anzeigen

Der Benediktushof ist eines der größten Seminar- und 
Tagungszentren für Meditation und Achtsamkeit in Eu-
ropa und liegt zwischen Würzburg und Marktheidenfeld. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt motivierte Mitarbeiter*innen für 
folgende Abteilungen: 

> Kursbüro  
> Seminarküche
> Garten
> Hauswirtschaft 

sowie ab September 2021:
Auszubildende (m/w/d) in der Hauswirtschaft
 
Die detaillierten Stellenbeschreibungen finden Sie unter 
www.benediktushof-holzkirchen.de/stellenangebote

Benediktushof GmbH
Klosterstr. 10 
97292 Holzkirchen
www.benediktushof-holzkirchen.de

E-Mail: bewerbung@benediktushof-holzkirchen.de
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